
Ordentliche Hauptversammlung der ZhongDe Waste Technology AG am 31. Juli 2009 
 
 
Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 
Satz 2 AktG zu den Tagesordnungspunkten 8 und 9 
 
Der Vorstand erstattet gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8, 186 Abs. 4 Satz 2 AktG diesen Bericht, der 
als Bestandteil dieser Einladung auch in der Hauptversammlung und vom Tag der 
Einberufung der Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Gesellschaft zur Einsicht 
ausliegt und dort während der üblichen Geschäftszeiten wie auch im Internet unter 
www.zhongde-ag.de eingesehen werden kann. Auf Verlangen wird jedem Aktionär eine 
Abschrift dieses Berichts unverzüglich und kostenlos übersandt. 
 
Tagesordnungspunkt 8 beinhaltet den Vorschlag, die Gesellschaft zu ermächtigen, bis zum 
Ablauf des 31. Dezember 2010 insgesamt bis zu 1.300.000 Aktien der ZhongDe Waste 
Technology AG ("ZhongDe-Aktien") - das sind bis zu 10 % des bei Beschlussfassung 
bestehenden Grundkapitals mit einem entsprechenden rechnerischen Anteil von bis zu 
EUR 1.300.000,00 am bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapital - zu erwerben und 
entsprechend der Ermächtigung über diese zu verfügen.  
 
Darüber hinaus beinhaltet Tagesordnungspunkt 9 den Vorschlag, die Gesellschaft zu 
ermächtigen, ZhongDe-Aktien auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten bis zum Ablauf 
des 31. Dezember 2010 zu erwerben und entsprechend dieser Ermächtigung darüber zu 
verfügen. Die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von 
Eigenkapitalderivaten ist auf ein Volumen von insgesamt 650.000 eigenen Aktien - das sind 
bis zu 5% des bei Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals - beschränkt. Die gesetzlich 
zulässigen Grenzen bleiben unabhängig davon, auf welche Weise eigene Aktien erworben 
werden, in jedem Fall gewahrt. 
 
Der Erwerb eigener ZhongDe-Aktien darf über die Börse oder aufgrund eines öffentlichen 
Erwerbsangebots an alle Aktionäre erfolgen. Die Einhaltung des aktienrechtlichen 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ist damit gewährleistet.  
 
Der Erwerb eigener ZhongDe-Aktien kann in einem Umfang von bis zu 5 % des bei 
Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals auch durch den Einsatz von 
Eigenkapitalderivaten erfolgen. Hierdurch wird der Gesellschaft eine zusätzliche 
Handlungsalternative eingeräumt, die ihr die Möglichkeit gibt, den Erwerb eigener Aktien 
optimal gestalten zu können. Es kann für die Gesellschaft vorteilhaft sein, Put-Optionen zu 
veräußern, Call-Optionen zu erwerben oder eigene Aktien aufgrund einer Kombination aus 
Put- und Call-Optionen zu erwerben, anstatt ZhongDe-Aktien der Gesellschaft unmittelbar zu 
erwerben. Der Erwerb eigener ZhongDe-Aktien in Ausübung von Optionen soll lediglich 
dazu dienen, die Gestaltungsmöglichkeiten des Aktienrückkaufs zu ergänzen. Die Laufzeit 
der Optionen muss so gewählt werden, dass ein Erwerb eigener ZhongDe-Aktien in 
Ausübung von Optionen nicht mehr nach Ablauf des 31. Dezember 2010 erfolgen kann. Auf 
diese Weise wird sichergestellt, dass die Laufzeit der unter Tagesordnungspunkt 8 zu 
beschließenden Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien nicht überschritten wird.  
 
Durch die Veräußerung von Put-Optionen gewährt die Gesellschaft dem Erwerber der Put-
Option das Recht, ZhongDe-Aktien der Gesellschaft zu einem bestimmten, in der Put-Option 
festgelegten Preis (Ausübungspreis) an die Gesellschaft zu veräußern. Für die Veräußerung 
der Put-Option erhält die Gesellschaft eine Optionsprämie. Unter Inkaufnahme einer maximal 

www.zhongde-ag.de


zulässigen Abweichung von nicht mehr als 5% entspricht diese dem nach finanzmathematisch 
anerkannten Methoden ermittelten theoretischen Marktwert unter Berücksichtigung 
insbesondere folgender Parameter: Ausübungspreis, Laufzeit der Option und Volatilität der 
ZhongDe-Aktie. Wird die Put-Option vom Optionsinhaber ausgeübt, vermindert die vom 
Erwerber gezahlte Optionsprämie den von der Gesellschaft für den Erwerb der Aktie 
insgesamt aufgewendeten Gegenwert. Für den Erwerber der Put-Option ist deren Ausübung 
nur dann sinnvoll, wenn der Börsenkurs der ZhongDe-Aktie bei Optionsausübung unter dem 
festgelegten Ausübungspreis liegt. Für die Gesellschaft hat der Einsatz von Put-Optionen zum 
Erwerb eigener Aktien den Vorteil, dass der Ausübungspreis bereits bei Abschluss des 
Optionsgeschäfts fest vereinbart wird, während die Liquidität erst bei Ausübung der Option 
abfließt. Ein Erwerb eigener Aktien unter Einsatz von Put-Optionen setzt voraus, dass der 
Optionsinhaber seine Option auch ausübt. Liegt der Aktienkurs über dem Ausübungspreis und 
übt der Optionsinhaber die Option daher nicht aus, erwirbt die Gesellschaft zwar keine 
eigenen Aktien, doch verbleibt ihr die bereits vereinnahmte Optionsprämie. 
 
Durch den Erwerb von Call-Optionen wird der Gesellschaft gegen Zahlung einer 
Optionsprämie das Recht eingeräumt, eigene Aktien zu einem bestimmten, in der Call-Option 
festgelegten Preis (Ausübungspreis) vom Veräußerer der Call-Option zu erwerben. Die 
Ausübung von Call-Optionen ist für die Gesellschaft dann vorteilhaft, wenn der Aktienkurs 
der ZhongDe-Aktie bei Ausübung der Option höher ist als der Ausübungspreis. Durch den 
Erwerb von Call-Optionen kann sich die Gesellschaft gegen Mehrkosten durch steigende 
Aktienkurse absichern und muss nur so viele Aktien erwerben, wie sie zu dem späteren 
Zeitpunkt tatsächlich benötigt. Zudem ist diese Konstellation mit einem Liquiditätsvorteil 
verbunden, weil der Ausübungspreis erst bei Ausübung der Call-Option zu zahlen ist. 
 
Die beim Erwerb von eigenen Aktien unter Einsatz von Optionen von der Gesellschaft zu 
erbringende Gegenleistung setzt sich zusammen aus dem jeweiligen Ausübungspreis, der 
jeweiligen Optionsprämie sowie etwaigen Erwerbsnebenkosten. Der Ausübungspreis kann 
höher oder niedriger sein als der Börsenkurs der ZhongDe-Aktie am Tag der Ausübung der 
Option. Der Ausübungspreis (ohne Erwerbsnebenkosten, jedoch zuzüglich der 
Optionsprämie) je Aktie darf jedoch den Eröffnungskurs der ZhongDe-Aktie im Xetra-Handel 
(oder in einem an die Stelle des Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbarem 
Nachfolgesystem) an der Frankfurter Wertpapierbörse am Handelstag bei Abschluss des 
Optionsgeschäfts um nicht mehr als 10 % überschreiten und um nicht mehr als 10 % 
unterschreiten. Die von der Gesellschaft für Call-Optionen zu zahlende und für Put-Optionen 
zu vereinnahmende Optionsprämie darf nicht mehr als 5 % von dem nach finanzmathematisch 
anerkannten Methoden ermittelten theoretischen Marktwert der jeweiligen Option abweichen. 
Hierdurch wird sichergestellt, dass die Gesellschaft für eigene Aktien aufgrund der Ausübung 
von Optionen eine angemessene und marktübliche Gegenleistung vereinnahmt bzw. zahlt; 
damit ist zugleich ausgeschlossen, dass Aktionäre der Gesellschaft durch den Erwerb eigener 
Aktien unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten benachteiligt werden. Durch das Erfordernis, 
dass die hier beschriebenen Optionsgeschäfte nur mit einem Finanzinstitut abgeschlossen 
werden dürfen und die aufgrund von Optionsausübungen zu liefernden Aktien ihrerseits unter 
Wahrung des Gleichbehandlungsgrundsatzes - insbesondere über die Börse - erworben sein 
müssen, wird die Gleichbehandlung der Aktionäre gewährleistet. Vor diesem Hintergrund ist 
es auch gerechtfertigt, den Aktionären nicht den Anspruch einzuräumen, derartige 
Optionsgeschäfte mit der Gesellschaft abzuschließen.  
 
Der Gesellschaft soll durch die Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien insbesondere die 
Möglichkeit eingeräumt werden, eigene Aktien im Rahmen von 
Unternehmenszusammenschlüssen oder beim Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen 



oder Beteiligungen an Unternehmen als Gegenleistung anbieten zu können. Der Wettbewerb, 
in dem sich die Gesellschaft befindet, sowie die wirtschaftliche Entwicklung erfordern unter 
anderem die Möglichkeit, im Wege des Aktientauschs Unternehmen oder Beteiligungen an 
Unternehmen erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse herbeiführen zu können. Der 
vorgeschlagene Bezugsrechtsausschluss soll der Gesellschaft den notwendigen 
Handlungsspielraum verschaffen, um sich bietende Gelegenheiten zu 
Unternehmenszusammenschlüssen oder Unternehmens- beziehungsweise 
Beteiligungserwerben schnell und flexibel nutzen zu können, ohne auf den unter Umständen 
zeit- und kostenaufwändigen Weg über eine Ausnutzung des genehmigten Kapitals gegen 
Sacheinlage oder einer ordentlichen Sachkapitalerhöhung beschränkt zu sein. Bei der 
Festlegung der Bewertungsrelation wird der Vorstand darauf achten, die Interessen der 
Aktionäre angemessen zu berücksichtigen. Er wird sich bei der Bemessung des Wertes der als 
Gegenleistung gewährten eigenen Aktien am Börsenkurs der ZhongDe-Aktien orientieren. 
Eine starre Anknüpfung an den Börsenkurs ist indessen unter anderem deshalb nicht 
vorgesehen, um einmal erzielte Verhandlungsergebnisse durch Schwankungen des 
Börsenkurses nicht in Frage zu stellen. 
 
Die Gesellschaft soll ferner in der Lage sein, unter den Voraussetzungen des § 186 Abs. 3 
Satz 4 AktG eigene Aktien unter Ausschluss des Bezugsrechts anders als über die Börse oder 
durch ein Angebot an alle Aktionäre gegen Barzahlung zu veräußern. Die vorgeschlagene 
Möglichkeit zur Veräußerung eigener Aktien dient unter anderem der vereinfachten 
Mittelbeschaffung und damit der Sicherung einer angemessenen Eigenkapitalausstattung der 
Gesellschaft. Diese Ermächtigung des Vorstands zur Veräußerung der ZhongDe-Aktien wird 
dahingehend beschränkt, dass unter Einbeziehung aller weiteren Ermächtigungen gemäß § 
186 Abs. 3 Satz 4 AktG insgesamt 10 % des bei der Beschlussfassung vorhandenen 
Grundkapitals der Gesellschaft nicht überschritten werden dürfen. Somit wird die 10 %-
Grenze hinsichtlich aller Ermächtigungen mit der Möglichkeit eines 
Bezugsrechtsausschlusses nach § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eingehalten. Durch den so 
beschränkten Umfang der Ermächtigung sowie dadurch, dass sich der Veräußerungspreis für 
die zu veräußernden beziehungsweise zu gewährenden Aktien am Börsenkurs zu orientieren 
hat und diesen nicht wesentlich unterschreiten darf, werden die Vermögens- wie auch die 
Stimmrechtsinteressen der Aktionäre bei der Veräußerung eigener Aktien an Dritte unter 
Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf der Grundlage der Regelung des § 71 Abs. 1 
Nr. 8 Satz 5 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG angemessen gewahrt. Von 
einem nicht wesentlichen Unterschreiten ist auszugehen, wenn der Veräußerungspreis nicht 
mehr als 5% unter dem Eröffnungskurs im Xetra-Handel (oder in einem an die Stelle des 
Xetra-Systems getretenen funktional vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Frankfurter 
Wertpapierbörse am Tag der Veräußerung liegt. 
 
Die Ermächtigung zur Veräußerung eigener Aktien soll auch die Möglichkeit umfassen, 
eigene und bereits zum Börsenhandel zugelassene Aktien der Gesellschaft unter Ausschluss 
des Bezugsrechts der Aktionäre zur Bedienung von Wandelschuldverschreibungen zu nutzen. 
Diese Ermächtigung verschafft der Gesellschaft die Möglichkeit, in geeigneten Fällen eine 
Bedienung von Umtausch- oder Bezugsrechten oder Wandlungspflichten aus ausgegebenen 
Wandelschuldverschreibungen ohne auf die gegebenenfalls zeit- und kostenaufwändigere 
Durchführung einer Kapitalerhöhung aus bedingtem Kapital oder aus genehmigtem Kapital 
beschränkt zu sein. 
 
Weiter soll die Gesellschaft eigene Aktien ohne erneuten Beschluss der Hauptversammlung 
einziehen können. 
 



Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob er von der Ermächtigung zum 
Rückerwerb - auch unter Einsatz von Eigenkapitalderivaten - und zur Verwendung eigener 
Aktien unter Ausschluss des Andienungs- und Bezugsrechts der Aktionäre Gebrauch machen 
wird. Eine Ausnutzung dieser Möglichkeit wird nur dann erfolgen, wenn dies nach 
Einschätzung des Vorstands im Interesse der Gesellschaft und damit ihrer Aktionäre liegt und 
verhältnismäßig ist. 
 
Der Vorstand wird in der jeweils nächsten Hauptversammlung über jede Ausnutzung der in 
Tagesordnungsordnungspunkt 8 und/oder Tagesordnungspunkt 9 erteilten Ermächtigungen 
berichten.  
 
Hamburg, 17. Juni 2009 
 
Der Vorstand 


